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I. Einleitung 

Der folgende Beitrag stellt den letzten Teil 
des dreiteiligen Berichts über das Indivi-
dualbeschwerdeverfahren gemäß Art. 22 
des Übereinkommens gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder er-
niedrigende Behandlung oder Strafe1 
(Übereinkommen) und der im Rahmen 
dessen erfolgten Arbeit des Ausschusses 
gegen Folter2 (Ausschuss) dar.  

 

                                                      
1  Convention against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punish-
ment. Übereinkommen gegen Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe vom 10. Dezember 
1984, UNTS Bd. 1465, S. 85; BGBl. 1990 II S. 247. 
Alle folgenden Artikelangaben ohne nähere Be-
zeichnung sind solche des Übereinkommens. 

2  Der Ausschuss gegen Folter (Committee against 
Torture) ist das Kontrollorgan des Überein-
kommens, Art. 17, 18.  

II.  Stand der Ratifikationen und Erklä-
rungen im Sinne von Art. 22 sowie 
Statistik zu den Individualbeschwer-
den 

Das Übereinkommen zählt mittlerweile 149 
Vertragsstaaten,3 von denen 65 die Erklä-
rung nach Art. 22 Abs. 1 abgegeben haben, 
welche den Ausschuss dazu ermächtigt, 
Beschwerden von Individuen gegen die 
jeweiligen Vertragsstaaten wegen der Ver-
letzung der in dem Übereinkommen kodi-
fizierten Rechte anzunehmen.4  

Bislang wurden insgesamt 462 Fälle vor 
dem Ausschuss registriert. Hiervon war im 
Juni 2011 circa ein Drittel noch anhängig 
(101 Fälle). Von den übrigen 361 Fällen 
kam es in 181 Fällen zu einer Entscheidung 
in der Sache, wobei 60 Beschwerden be-
gründet waren. 118 Fälle wurden einge-
stellt und 62 als unzulässig abgewiesen.5  

Die überwiegende Zahl der Beschwerden 
richtet sich gegen die Verletzung von Art. 

                                                      
3  Kürzlich beigetreten sind Irak (9. Juli 2011) und 

Vanuatu (12. Juli 2011). Der aktuelle Ratifikati-
onsstand ist online abrufbar unter: 
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx
?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
9&chapter=4&lang=en.  

4  Zuletzt gab Moldawien am 2. September 2011 
die Erklärung nach Art. 22 Abs. 1 ab. 

5  Die Statistik über die insgesamt eingereichten 
Beschwerden unter Aufschlüsselung nach den 
Beschwerdegegnern (den Vertragsstaaten) mit 
Stand vom 6. Juni 2011 ist online abrufbar unter: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/p
rocedure.htm. 
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3.6 Allerdings werden vereinzelt auch Be-
schwerden wegen der Verletzung anderer 
Normen des Übereinkommens eingereicht. 
Im vorliegenden Beitrag wird ein Überblick 
über diese Beschwerden gegeben.  

 

III. Aufbau des Übereinkommens 

Sinn und Zweck des Übereinkommens ist 
es, „dem Kampf gegen Folter und andere grau-
same, unmenschliche oder erniedrigende Be-
handlung oder Strafe in der ganzen Welt größe-
re Wirksamkeit zu verleihen“.7 Ziel war es 
also nicht, Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Be-
handlung oder Strafe (Schlechtbehand-
lung) zu verbieten. Denn insbesondere hin-
sichtlich des Folterverbots stand bereits 
lange vor der Entstehung des Überein-
kommens fest, dass das Folterverbot völ-
kergewohnheitsrechtlich galt und sogar als 
Ius cogens zwingenden Normcharakter 
hatte.8 Daher enthält das Übereinkommen 
kein explizites Verbot von Folter. Aller-
dings wird in Art. 1 Folter zum ersten Mal 
in einer Menschenrechtskonvention defi-
niert.9 

Das System der Folterbekämpfung im 
Übereinkommen fußt auf drei Säulen: die 
Verpflichtung der Vertragsstaaten zur 
Kriminalisierung und Pönalisierung von 
Folterhandlungen durch das nationale 
Strafrecht sowie durch die Kodifizierung 
des Universalitätsprinzips, die Verpflich-
tung zur Prävention von Folterungen und 
anderer Schlechtbehandlungen sowie die 
Anerkennung des Rechts von Opfern zur 

                                                      
6  Vgl. zu Art. 3 Maral Kashgar, Art. 3 im Rahmen 

des Individualbeschwerdeverfahrens gemäß 
Art. 22 des Übereinkommens gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder ernied-
rigende Behandlung oder Strafe – Teil 2 des Be-
richts über die Arbeitsweise des Ausschusses 
gegen Folter, in: MRM 2011, S. 52-73. 

7  Präambel, Nr. 6. 

8  Manfred Nowak/Elizabeth McArthur, The United 
Nations Convention Against Torture. A Com-
mentary, 2008, Introduction, S. 8.  

9  Ebenda. 

Wiedergutmachung und angemessener 
Entschädigung.10 

Die Kriminalisierungs- und Pönalisie-
rungspflichten sind in den Art. 4-9,11 die 
Präventionspflichten in den Art. 3, 10-13 
und 15,12 und die Wiedergutmachungs- 
und Kompensationspflichten in Art. 14 
geregelt.13 

Im Folgenden werden die bislang einge-
reichten Individualbeschweren unterteilt in 
diese drei Kategorien besprochen. Zuvor 
wird noch ein Überblick über die Be-
schwerden gegeben, in denen die Verlet-
zung des Folterverbots gerügt wurde.14 

 

IV.  Individualbeschwerden 

1. Beschwerden wegen der Verletzung des 
Folterverbots 

Das Absehen von einer Formulierung des 
Folterverbots15 hat im Rahmen des Indivi-
dualbeschwerdeverfahrens einige Schwie-
rigkeiten aufgeworfen. Beschwerdeführer, 
die behaupten, Opfer von Folterungen 
durch Hoheitsträger eines Vertragsstaates 
geworden zu sein, können sich nämlich in 
ihren Beschwerden nicht ohne weiteres auf 
eine Norm stützen.16 Rügte ein Beschwer-
deführer die Verletzung des Folterverbots, 
so schien er sich anfänglich auf Art. 2 Abs. 
1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 stützen 
und die darin festgeschriebenen Voraus-
setzungen für eine Pflichtverletzung durch 
einen Vertragsstaat nachweisen zu müs-
sen.17 In seinen ersten Entscheidungen zu 

                                                      
10  Ebenda.  

11  Ebd., S. 10. 

12  Ebd., S. 9. 

13  Ebd., S. 9f. 

14  Zum Sinn und Zweck des Übereinkommens 
und der Bedeutung von Art. 1 in diesem Zu-
sammenhang vgl. Kashgar (Fn. 6), S. 62ff. 

15  Vgl. hierzu ebenda. 

16  Vgl. Nowak/McArthur (Fn. 8), Art. 1, Rn. 82. 

17  Nowak/McArthur (Fn. 8), Art. 1, Rn. 82. So ge-
schehen zum Beispiel in Hajrizi Dzemajl et al. ./. 
Serbien-Montenegro, Entscheidung vom 21. No-
vember 2002, UN-Dok. CAT/C/29/D/ 
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dieser Frage verwies der Ausschuss nur 
dann auf Art. 1, um festzuhalten, dass eine 
bestimmte Handlung Folter im Sinne von 
Art. 1 darstelle, nicht aber dass eine Verlet-
zung von Art. 1 durch eine Folterhandlung 
vorliege.18 Schließlich enthält Art. 1 ledig-
lich eine Definition von Folter, nicht aber 
eine Staatenpflicht gegen die ein Vertrags-
staat zum Nachteil eines Individuums ver-
stoßen könnte.19 

Dies wurde zum ersten Mal deutlich in 
Dragan Dimitrijevic ./. Serbien-Montenegro. 
In diesem Fall ging es um die Misshand-
lung des Beschwerdeführers, eines Rom, 
durch die Polizei im Rahmen eines straf-
rechtlichen Ermittlungsverfahrens. Der 
Beschwerdeführer wurde von Polizeibeam-
ten festgenommen und über einen Zeit-
raum von fünfeinhalb Stunden mit Schlag-
stöcken und einer Eisenstange geschlagen, 
getreten und beleidigt. Der Beschwerde-
führer trug schwere Verletzungen davon, 
unter anderem blutete er einige Tage aus 
dem linken Ohr und hatte eine offene 
Wunde am Hinterkopf.20 Obwohl der Aus-
schuss feststellte, dass die Handlungen der 
Polizei Folter im Sinne von Art. 1 Abs. 1 
darstellten,21 entschied er, dass eine Verlet-

                                                                              
161/2000, Nr. 3.1. Näheres zu Art. 2 vgl. unten 
unter IV. 3. 

18  Vgl. Dragan Dimitrijevic ./. Serbien-Montenegro, 
Entscheidung vom 24. November 2004, UN-
Dok. CAT/C/33/D/207/2002, Nr. 5.3. 

19  Vgl. auch Nowak/McArthur (Fn. 8), Art. 1, Rn. 82. 
Gemäß Art. 1 Abs. 1 ist unter Folter zu verste-
hen „jede Handlung, durch die einer Person vor-
sätzlich große körperliche oder seelische Schmerzen 
oder Leiden zugefügt werden, zum Beispiel um von 
ihr oder einem Dritten eine Aussage oder ein Ge-
ständnis zu erlangen, um sie für eine tatsächlich 
oder mutmaßlich von ihr oder einem Dritten began-
gene Tat zu bestrafen oder um sie oder einen Dritten 
einzuschüchtern oder zu nötigen, oder aus einem 
anderen, auf irgendeiner Art von Diskriminierung 
beruhenden Grund, wenn diese Schmerzen oder Lei-
den von einem Angehörigen des öffentlichen Diens-
tes oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft han-
delnden Person, auf deren Veranlassung oder mit 
deren ausdrücklichem oder stillschweigendem Ein-
verständnis verursacht werden.“ 

20  Entscheidung vom 21. November 2004 (Fn. 18), 
Nr. 2.1f. 

21  Ebd., Nr. 5.3. 

zung von Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit 
Art. 1 Abs. 1 vorliege, jedoch ohne auf die 
Voraussetzungen von Art. 2 Abs. 1 einzu-
gehen.22  

Auch in Ali Ben Salem ./. Tunesien berief 
sich der Beschwerdeführer auf Art. 2 in 
Verbindung mit Art. 1.23 In diesem Fall 
wurde der Beschwerdeführer, der sich seit 
mehreren Jahrzehnten aktiv für Menschen-
rechte in Tunesien einsetzte, im Alter von 
67 Jahren von Polizeibeamten in Zivil unter 
Einsatz von Gewalt festgenommen und auf 
einer Polizeiwache verhört. Dabei wurde er 
so massiv auf den Nacken und Rücken 
geschlagen, dass er mehrfach das Bewusst-
sein verlor. Nach seiner Misshandlung 
wurde der Beschwerdeführer auf einer 
weitentlegenen Baustelle freigelassen. Me-
dizinische Untersuchungen hatten ergeben, 
dass er unter anderem schwere Verletzun-
gen an der Wirbelsäule und Kopfverlet-
zungen davon getragen hatte, die ihn 
nachhaltig an der Gesundheit geschädigt 
hatten.24 Der Ausschuss stellte fest, dass die 
Misshandlungen, die dazu dienten den 
Beschwerdeführer für seinen Einsatz für 
die Menschenrechte zu bestrafen und ihn 
dazu zu nötigen diesen Einsatz zu been-
den, Folter im Sinne von Art. 1 Abs. 1 dar-
stellten. Obwohl sich der Beschwerdefüh-
rer auf die Verletzung von Art. 2 in Ver-
bindung mit Art. 1 berufen hatte, entschied 
der Ausschuss jedoch entgegen seiner vor-
herigen Praxis, dass eine Verletzung von 
allein Art. 1 vorgelegen habe.25 Der Aus-
schuss führte sogar weiter aus, dass für die 
Feststellung einer Verletzung von Art. 2 
die eingereichten Dokumente keine ent-

                                                      
22  Ebd., Nr. 6. Für weitere Fälle mit ähnlichem 

Sachverhalt und Entscheidungsausgang vgl. Jo-
vica Dimitrov ./. Serbien-Montenegro, Entschei-
dung vom 3. Mai 2005, UN-Dok. CAT/C/34/ 
D/171/2000 und Danilo Dimitrijevic ./. Serbien-
Montenegro, Entscheidung vom 16. November 
2005, UN-Dok. CAT/C/35/D/172/2000. 

23  Ali Ben Salem ./. Tunesien, Entscheidung vom 7. 
November 2007, UN-Dok. CAT/C/39/D/ 
269/2005, Nr. 3.1. 

24  Ebd., Nr. 2.1ff. 

25  Ebd., Nr. 16.4. 
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sprechenden Anhaltspunkte enthalten hät-
ten.26 

In der Beschwerde Kostadin Nikolov 
Keremdchiev ./. Bulgarien hatte sich der Be-
schwerdeführer nur noch auf Art. 1 beru-
fen.27 Der Beschwerdeführer behauptete, 
von Polizeibeamten gewaltsam unter Trit-
ten und Schlägen mit Schlagstöcken aus 
einer Hotellobby, wo er nach einem Bar-
aufenthalt mit Freunden eingeschlafen war, 
auf eine Polizeiwache verbracht worden zu 
sein. Durch diese Misshandlungen habe er 
Verletzungen an Kopf, Gesicht und Armen 
davongetragen.28 Da die vom Beschwerde-
führer vorgebrachten Behauptungen von 
Bulgarien entkräftet werden konnten, kam 
der Ausschuss zu dem Schluss, dass die 
genaueren Umstände und die Intensität 
der Gewaltanwendung durch die Polizei 
nicht nachgewiesen werden konnten. Da 
die Verletzungen des Beschwerdeführers 
nicht den erforderlichen Schweregrad er-
reicht hatten, konnte außerdem nicht von 
‚großen körperlichen oder seelischen 
Schmerzen oder Leiden‘ im Sinne von Art. 
1 Abs. 1 ausgegangen werden.29 Der Aus-
schuss stufte die Handlungen der Polizei 
daher als Misshandlungen im Sinne von 
Art. 16 ein.30 Diese Entscheidung lässt ver-
muten, dass bei Vorliegen der Vorausset-
zungen von Art. 1 Abs. 1, der Ausschuss 
eine Verletzung von Art. 1 angenommen 
hätte. Von Art. 2 Abs. 1 war nicht die Rede. 

Dafür spricht auch, dass der Ausschuss in 
Saadia Ali ./. Tunesien entsprechend seiner 
Entscheidung in Ali Ben Salem ./. Tunesien31 
eine Verletzung von Art. 1 allein feststell-
te,32 obwohl sich die Beschwerdeführerin 

                                                      
26  Ebd., Nr. 16.6. 

27  Entscheidung vom 11. November 2008, UN-
Dok. CAT/C/41/D/257/2004, Nr. 3. 

28  Ebd., Nr. 2.3. 

29  Ebd., Nr. 9.3 

30  Ebenda. 

31  Ali Ben Salem ./. Tunesien (Fn. 23), Nr. 16.4. 

32  Saadia Ali ./. Tunesien, Entscheidung vom 21. 
November 2008, UN-Dok. CAT/C/41/D/ 
291/2006, Nr. 15.4. Die Beschwerdeführerin 
wurde nach einer Äußerung, die als Beleidi-

auf eine Verletzung von Art. 2 in Verbin-
dung mit Art. 1 berufen hatte.33 Der Aus-
schuss hatte eine Verletzung von Art. 2 
gesondert betrachtet und abgelehnt, da die 
ihm vorliegenden Unterlagen für einen 
Nachweis hierfür nicht ausreichten.34  

In seiner aktuellsten Entscheidung zur vor-
liegenden Problematik stellte der Aus-
schuss sogar eine Verletzung von Art. 1 
neben einer Verletzung von Art. 2 in Ver-
bindung mit Art. 1 fest. In Fatiha Sahli für 
Djilali Hanafi ./. Algerien35 war der Ehemann 
der Beschwerdeführerin in einem durch 
Folter verursachten desolaten Gesund-
heitszustand in eine Haftanstalt verbracht 
worden. Während der Haft wurde der Ehe-
mann der Beschwerdeführerin zu keinem 
Zeitpunkt notfallversorgt. Kurz nach seiner 
Freilassung erlag der Ehemann der Be-
schwerdeführerin seinen Verletzungen. Die 
Misshandlungen vor der Verbringung in 
das Gefängnis sowie die unterlassene me-
dizinische Versorgung durch das Gefäng-
nispersonal stufte der Ausschuss als Folter 
ein und stellte eine Verletzung von Art. 1 
fest.36 Darüber hinaus lag dem Ausschuss 
zufolge eine Verletzung von Art. 2 in Ver-
bindung mit Art. 1 darin, dass das Wach-
personal nicht für eine medizinische Not-
fallversorgung des Verstorbenen sorgte 
und trotz der offensichtlichen Folterspuren 
keine Untersuchung wegen des Verdachts 
der Folter in der Sache einleitete. Des Wei-
teren habe auch die Staatsanwaltschaft zu 
keinem Zeitpunkt trotz der Anzeige der 
Familienmitglieder des Verstorbenen Er-
mittlungen aufgenommen.37 

                                                                              
gung aufgefasst wurde, von Beamten inhaftiert 
und derart misshandelt, dass sie dauerhafte 
körperliche wie seelische Schäden davongetra-
gen hat. Die Misshandlungen dienten ihrer De-
mütigung sowie der Strafe für ihre Äußerun-
gen.  

33  Ebd., Nr. 3.8ff. 

34  Ebd., Nr. 15.6.  

35  Entscheidung vom 3. Juni 2011, UN-Dok. CAT/ 
C/46/D/341/2008. 

36  Ebd., Nr. 9.3, 10. 

37  Ebd., Nr. 9.3. 
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Damit zeichnet sich ein Wandel in der 
Spruchpraxis des Ausschusses ab. Der 
Ausschuss scheint nunmehr in die Defini-
tionsklausel des Übereinkommens das Fol-
terverbot hinein zu lesen, auf dessen Ver-
letzung sich Beschwerdeführer berufen 
können, ohne dafür Art. 2 Abs. 1 heranzie-
hen zu müssen.  

 

2. Die Kriminalisierungs- und Pönalisie-
rungspflichten 

Das Übereinkommen enthält in seinen Art. 
4-9 Kriminalisierungs- und Pönalisie-
rungspflichten, die von jedem Vertrags-
staat verlangen, Folterhandlungen zum 
einen in ihrem nationale Recht als Straftat 
aufzunehmen und mit angemessener Strafe 
zu versehen, und zum anderen die eigene 
Gerichtsbarkeit für solche Straftaten zu 
begründen sowie nach dem Prinzip aut 
dedere aut iudicare gegen jede Person, die 
der Folter verdächtig ist, entweder selbst 
ein Strafverfahren einzuleiten oder aber 
diese Person an einen Staat auszuliefern, 
der Strafverfahren gegen sie einleiten will 
und hierzu ihre Auslieferung verlangt. Ziel 
dieser Vorschriften ist es, zu garantieren, 
dass der Folter verdächtige Personen kei-
nen Zufluchtsort finden und immer eine 
Strafverfolgung zu befürchten haben.38 

 

a.  Beschwerden wegen der Verletzung 
von Art. 4 

Art. 4 begründet die Kriminalisierungs-
pflicht der Vertragsstaaten. Abs. 1 ver-
pflichtet die Vertragsstaaten, Folter als 
Straftat in ihr nationales Strafrecht aufzu-
nehmen. Gleiches gilt für den Versuch so-
wie für Mittäterschaft und Teilnahme an 
Folterungen. Dabei ist es nicht notwendig, 
eine gesonderte Strafnorm für Folter zu 
begründen. Ausreichend ist es, wenn alle 
Handlungsformen im Sinne von Art. 1 

                                                      
38  Chris Ingelse, The UN Committee Against Tor-

ture: an assessment, 2001, S. 318; Nowak/ 
McArthur (Fn. 8), Introduction, S. 8. 

Straftaten darstellen und mit einer ange-
messenen Strafe bedroht werden.39 

Die angemessene Strafe, die gemäß Abs. 2 
die Schwere der Tat berücksichtigen soll, 
ist nicht näher bestimmt. Allerdings liegt es 
nahe, zu verlangen, dass der Strafrahmen 
sowie die Strafzumessung ähnlich hoch 
ausfallen wie bei anderen schwersten Ver-
brechen.40 Nach der Praxis des Ausschuss 
im Rahmen des Staatenberichtsverfahrens41 
gilt nur eine Freiheitsstrafe von mehreren 
Jahren als angemessene Strafe, die die 
Schwere der Tat berücksichtigt.42 

Bislang hat der Ausschuss nur in einem 
Fall zu Art. 4 in der Sache entschieden. In 
Kepa Urra Guridi ./. Spanien rügte der Be-
schwerdeführer unter anderem die Verlet-
zung von Art. 4 Abs. 2 durch Spanien.43 Er 
war 1992 im Rahmen einer Polizeioperati-
on zur Zerschlagung der ETA von der Po-
lizei festgenommen und unter schwersten 
Misshandlungen befragt worden. Nach 
sechs Stunden wurde er auf Grund seines 
gravierenden Zustandes in ein Kranken-
haus verbracht, wo man schwerste Verlet-
zungen an seinem Kopf, Gesicht, Rumpf 
und eine Verletzung an der Halswirbelsäu-
le, die zu Lähmungserscheinungen führte, 
feststellte.44 Nachdem der Beschwerdefüh-
rer Anzeige erstattet hatte, wurde Anklage 
gegen drei Beamte erhoben, von denen 
jeder wegen Folterung des Beschwerdefüh-

                                                      
39  Herman Burgers/Hans Danelius, The United Na-

tions Convention against Torture. A Handbook 
on the Convention against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Pu-
nishment, 1988, S. 129. 

40  Ebenda. 

41  Vgl. hierzu Roland Bank/Maral Kashgar, Zur 
Arbeitsweise des Committee Against Torture 
and other Cruel, Inhuman or Degrading Treat-
ment or Punishment und des Subcommittee on 
Prevention of Torture, in: Andreas Zimmer-
mann (Hrsg.), Folterprävention im völkerrecht-
lichen Mehrebenensystem (Studien zu Grund- 
und Menschenrechten, Bd. 16), 2011, S. 29-70 (S. 
29-60). 

42  Nowak/McArthur (Fn. 8), Art. 4, Rn. 2. 

43  Entscheidung vom 17. Mai 2005, UN-Dok. 
CAT/C/34/D/212/2002, Nr. 3.2. 

44  Ebd., Nr. 2.1f. 
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rers zunächst zu einer Freiheitsstrafe von 
vier Jahren verurteilt wurde. Außerdem 
verhängte das Gericht für jeden ein sechs-
jähriges Berufsverbot und sprach dem Be-
schwerdeführer Schadensersatz zu. Die 
Staatsanwaltschaft ging jedoch in Revision 
und beantragte die Senkung der Strafen,45 
woraufhin das oberste spanische Gericht 
die Strafen auf ein Jahr Freiheitsstrafe her-
absenkte.46 Circa zehn Monate nach dem 
Urteil des obersten Gerichts wurden die 
Beamten sogar vom spanischen Ministerrat 
begnadigt.47 

Der Ausschuss betonte zunächst, dass es 
Zweck des Übereinkommens sei, Straflo-
sigkeit bei Folter zu verhindern. Dann er-
klärte er, dass eine Herabsenkung der Stra-
fen und insbesondere eine Begnadigung 
der Täter gegen die Pflicht aus Art. 4 Abs. 2 
verstoße, angemessene Strafen für Folte-
rungen zu verhängen.48 

Diese Entscheidung zeigt, dass Art. 4 Abs. 
2 abgesehen von einer Staatenpflicht auch 
ein individuelles Recht des Opfers auf eine 
angemessene Bestrafung seines Peinigers 
enthält, auf das sich der Einzelne im Rah-
men des Individualbeschwerdeverfahrens 
berufen kann.49 

  

                                                      
45  Ebd., Nr. 2.4. 

46  Dies begründete das oberste Gericht damit, dass 
die Verletzungen des Beschwerdeführers, die 
durch die Handlungen der Polizeibeamten ver-
ursacht wurden, keine Operationen erforderten 
und dass die Entschädigung, die der Beschwer-
deführer erhalten hatte, daher ausreichte. Damit 
sei eine Freiheitsstrafe von einem Jahr verhält-
nismäßig zur schwere der Tat, ebenda. 

47  Ebd., Nr. 2.6. 

48  Ebd., Nr. 6.7. 

49  Ähnlich Nowak/McArthur (Fn. 8), Art. 4, Rn. 2. 
Vgl. hierzu auch unten unter IV.5. 

b. Beschwerden wegen der Verletzung 
von Art. 5-950 

Die Pönalisierungspflichten der Vertrags-
staaten sind geregelt in den Art. 5-9. Im 
Folgenden wird lediglich auf die Verpflich-
tungen aus den Art. 5 und 7 eingegangen. 

 

aa.  Praxis des Ausschuss zu Art. 5 

Art. 5 verpflichtet die Vertragsstaaten als 
ersten Schritt, ihre Gerichtsbarkeit für die 
in Art. 4 genannten Handlungen zu be-
gründen.  

 

(1)  Pflichten nach Art. 5 Abs. 1 

Abs. 1 umfasst dabei die Gerichtsbarkeit 
von Staaten nach dem Territorialitäts-51 (lit. 
a), dem aktiven52 (lit. b) und dem passiven 
Personalitätsprinzip53 (lit. c). Während die 
Umsetzung von Art. 5 Abs. 1 lit. a und b 
verpflichtend sind, liegt die Umsetzung 
von lit. c im Ermessen der Vertragsstaaten.  

Nowak und McArthur sind der Ansicht, 
dass Art. 5 Abs. 1 nicht nur zur Einführung 
der eigenen Gerichtsbarkeit über Folter-
handlungen verpflichtet, sondern implizit 
die Pflicht enthält, nach Schaffung der Ge-
richtsbarkeit Ermittlungen gegen den Ver-
dächtigen, der sich noch nicht in ihrem 

                                                      
50  Für eine ausführliche Besprechung dieser Ver-

pflichtungen vgl. Ahcene Boulesbaa, The U.N. 
Convention on Torture and the Prospects for 
Enforcement, 1999, S. 177ff. ; Ingelse (Fn. 38), S. 
318ff.; Nowak/McArthur (Fn. 8), Art. 5-9.  

51  Die Gerichtsbarkeit für Folter nach dem Terri-
torialitätsprinzip gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a ist 
gegeben, „wenn die Straftat in einem der Hoheits-
gewalt des betreffenden Staates unterstehenden Ge-
biet oder an Bord eines in diesem Staat eingetrage-
nen Schiffes oder Luftfahrzeugs [Flaggenprinzip] 
begangen wird“. 

52  Die Gerichtsbarkeit für Folter nach dem aktiven 
Personalitätsprinzip liegt gemäß Art. 5 Abs. 1 
lit. b dann vor, „wenn der Verdächtige Angehöriger 
des betreffenden Staates ist“. 

53  Die Gerichtsbarkeit für Folter nach dem aktiven 
Personalitätsprinzip liegt gemäß Art. 5 Abs. 1 
lit. b dann vor, „wenn das Opfer Angehöriger des 
betreffenden Staates ist, sofern dieser Staat es für 
angebracht hält.“ 
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Territorium befindet, einzuleiten.54 Diese 
Pflicht läge verstärkt vor, wenn sich der 
Verdächtige auf dem Gebiet des jeweiligen 
Vertragsstaates aufhält.55  

Dies wiederspricht jedoch dem Wortlaut 
von Art. 5 Abs. 1, welcher die Vertragsstaa-
ten lediglich dazu verpflichtet ihre Ge-
richtsbarkeit über Folterhandlungen zu 
„begründen“. Von der Ausübung der Ge-
richtsbarkeit, das heißt die Einleitung von 
Ermittlungen im Rahmen eines Strafver-
fahrens, ist nicht die Rede. Diese Pflicht ist 
vielmehr in Art. 7 Abs. 1 kodifiziert, die 
jedoch nur dann greift, wenn sich der Ver-
dächtige auf dem Territorium des jeweili-
gen Staates befindet.56 Die Frage, ob Art. 5 
Abs. 1 eine Pflicht zur Einleitung eines Er-
mittlungsverfahrens enthält, ist von der 
Frage zu unterscheiden, ob Staaten nach 
dem allgemeinen Völkerrecht dazu berech-
tigt sind. Diese Unterscheidung machte der 
Ausschuss deutlich in Marcos Roitman Ro-
senmann ./. Spanien.57 Der Beschwerdefüh-
rer in diesem Fall, ein spanischer Staatsan-
gehöriger, war eines der Folteropfer des 
Pinochet-Regimes in Chile. 1996 hatte der 
Beschwerdeführer in Spanien im Rahmen 
einer Sammelklage die Aufnahme von 
Strafverfahren gegen Pinochet beantragt. 
Als General Pinochet 1998 sich in England 
aufhielt, wurde er wegen der Strafverfah-
ren in Spanien festgenommen, bis im März 
2000 von den britischen Behörden seine 
Freilassung angeordnet und seine Rück-
kehr nach Chile genehmigt wurde. Dies 
geschah trotz mehrfacher Bestrebungen des 
mit dem Strafverfahren betrauten spani-
schen Gerichts, die Auslieferung Pinochets 
nach Spanien zu erwirken. Diese Bemü-
hungen wurden vom spanischen Außen-
ministerium mehrfach behindert, indem 
Anträge auf Auslieferung oder Einsprüche 
gegen Pinochets Freilassung nicht an das 

                                                      
54  Nowak/McArthur (Fn. 8), Art. 5, Rn. 3, Art. 7, Rn. 

1. 

55  Ebd., Art. 7, Rn. 2. 

56  Burgers/Danelius (Fn. 39), S. 136. 

57  Marcos Roitman Rosenmann ./. Spanien, Entschei-
dung vom 30. April 2002, UN-Dok. 
CAT/C/28/D/176/2000, Nr. 6.7. 

zuständige englische Gericht weitergeleitet 
wurden.58 Der Beschwerdeführer rügte vor 
dem Ausschuss, dass die Behinderung des 
Auslieferungsverfahrens durch das spani-
sche Außenministerium unter anderem 
Art. 8 und 9 verletzt habe.59 Obwohl der 
Ausschuss die Beschwerde als unzulässig 
abwies,60 erklärte er im Hinblick auf die 
Behauptung des Beschwerdeführers, Spa-
nien hätte die Pflicht gehabt, die Ausliefe-
rung Pinochets einzufordern, dass das 
Übereinkommen lediglich die Einleitung 
von Strafverfahren und je nach Beweislage 
die Verurteilung von Personen, die der 
Folter verdächtig sind, obligatorisch vor-
schreibt, wenn sich die Person auf dem 
Territorium des jeweiligen Vertragsstaates 
befindet. Befindet sich die Person jedoch 
unter der Hoheitsgewalt eines anderen 
Staates, so ergibt sich aus Art. 8 und 9 kei-
ne Pflicht, ihre Auslieferung zu verlan-
gen.61 

                                                      
58  Ebd., Nr. 2.4ff. 

59  Art. 8 dient der Vereinfachung von Ausliefe-
rungsverfahren zwischen den Staaten und be-
zweckt die Ausräumung rechtlicher Hürden 
dabei, Nowak/McArthur (Fn. 8), Art. 8, Rn. 1. Art. 
9 regelt die Pflicht zur Hilfe im Zusammenhang 
mit Strafverfahren, die in den in Art. 4 genann-
ten Fällen eingeleitet werden. 

60  Vgl. hierzu Maral Kashgar, Das Individualbe-
schwerdeverfahren gemäß Art. 22 des Überein-
kommens gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe, in: MRM 2010, S. 118-131 (S. 125ff.). 

61  Marcos Roitman Rosenmann ./. Spanien (Fn. 57), 
Nr. 6.7. Der Ausschuss zog zur Unterstützung 
seiner Argumentation Art. 5 Abs. 1 lit. c heran 
und leitete daraus die fakultative Möglichkeit 
statt einer Pflicht ab, die Auslieferung zu ver-
langen. Die Mehrheitsentscheidung in diesem 
Fall wurde vom Ausschussmitglied Guibril Ca-
mara in seinem Sondervotum dahingehend kri-
tisiert: Art. 5 Abs. 1 lit. c belasse die Entschei-
dung zur Schaffung der Gerichtsbarkeit nach 
dem passiven Personalitätsprinzip im Ermessen 
der Vertragsstaaten. Hat ein Vertragsstaat aber 
von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, so 
sei er in den in lit. c genannten Fällen verpflich-
tet, Ermittlungen einzuleiten und im Rahmen 
dessen auch die Auslieferung zu erwirken. Das 
Ermessen in Art. 5 Abs. 1 lit. c erstrecke sich 
daher nicht auf die Forderung der Auslieferung 
im konkreten Fall. 
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(2)  Pflichten nach Art. 5 Abs. 2 

Art. 5 Abs. 2 stellt eine Innovation dar, da 
hier zum ersten Mal in einer Menschen-
rechtskonvention die Gerichtsbarkeit nach 
dem Weltrechtsprinzip vorgeschrieben 
wird.62 Eine Verletzung von Art. 5 Abs. 2 
stellte der Ausschuss bislang in einer einzi-
gen Entscheidung fest. In Suleymane 
Guengueng et al. ./. Senegal reichten die 
tschadischen Beschwerdeführer, die wäh-
rend des Habré-Regimes in Tschad in den 
1980er Jahren Opfer von Folterungen wur-
den, Beschwerde gegen Senegal ein.63 Nach 
der Machtübernahme der nachfolgenden 
Regierung floh der damalige Präsident 
Hissène Habré nach Senegal ins Exil. Kurz 
darauf, im Januar 2000, zeigten ihn die Be-
schwerdeführer beim zuständigen senega-
lesischen Gericht an, welches im Februar 
2000 Anklage wegen Beteiligung an Folter-
handlungen gegen ihn erhob und ihn unter 
Hausarrest stellte. Habré legte Widerspruch 
gegen die Anklage ein, die im Juli 2000 – 
nach der Versetzung des Richters, der die 
Anklage erhoben hatte – mangels Gerichts-
barkeit Senegals zurückgenommen wurde. 
Begründet wurde diese Entscheidung des 
Gerichts damit, dass das senegalesische 
Recht keine Gerichtsbarkeit nach dem pas-

                                                                              
 Sowohl der Ausschuss als auch Guibril Camara 

scheinen in Art. 5 Abs. 1 mehr hineinzulesen, 
als er hergibt. Art. 5 Abs. 1 sagt nichts über die 
Ausübung der Gerichtsbarkeit durch Einleitung 
von Ermittlungen oder über die Ermächtigung 
beziehungsweise Pflicht, eine Auslieferung 
nach Art. 8 zu erwirken, aus. Er regelt aus-
schließlich die Schaffung der Gerichtsbarkeit.  

62  Nowak/McArthur (Fn. 8), Art. 5, Rn. 1. Das Welt-
rechtsprinzip nach Art. 5 Abs. 2 verpflichtet die 
Vertragsstaaten, ihre Gerichtsbarkeit über Folter 
für den Fall zu begründen, dass sich ein Ver-
dächtiger in einem der Hoheitsgewalt des jewei-
ligen Vertragsstaates unterstehenden Gebiet be-
findet. Dabei ist es unerheblich, ob die Straftat 
auf dem Territorium oder außerhalb des Terri-
toriums des jeweiligen Vertragsstaates began-
gen wurde, ob der Verdächtige Angehöriger 
des jeweiligen Vertragsstaates ist, oder ob die 
Opfer Angehörige des Staates sind. 

63  Suleymane Guengueng et al. ./. Senegal, Entschei-
dung vom 17. Mai 2006, UN-Dok. CAT/C/36/ 
D/181/2001. 

siven Personalitätsprinzip begründe.64 Das 
Kassationsgericht, dass daraufhin von den 
Beschwerdeführern angerufen wurde, be-
stätigte im März 2001 die Entscheidung 
und fügte hinzu, dass das senegalesische 
Recht auch keine Gerichtsbarkeit nach dem 
Weltrechtsprinzip für Folterhandlungen 
begründe, die außerhalb von Senegal 
durch nicht-senegalesische Staatsangehöri-
ge begangen wurden. Die Anwesenheit des 
Verdächtigen in Senegal begründet für sich 
genommen keine Gerichtsbarkeit.65 Die 
Entscheidung des höchsten Gerichts been-
dete darüber hinaus das Verfahren und 
unterband weitere Möglichkeiten gegen 
Habré strafrechtlich vorzugehen. Diese Ent-
scheidung des Kassationsgerichts griff der 
Ausschuss auf und stellte fest, dass Senegal 
seit seinem Beitritt zum Übereinkommen 
keine Maßnahmen unternommen hatte, um 
seine Gerichtsbarkeit für Folter gemäß Art. 
5 Abs. 2 zu begründen. Damit habe Senegal 
gegen seine Pflicht aus Art. 5 Abs. 2 ver-
stoßen. 

 

bb. Praxis des Ausschusses zu Art. 7 

Art. 7 Abs. 1 regelt den Grundsatz aut 
dedere aut iudicare: Ein Vertragsstaat, un-
ter dessen Hoheitsgewalt sich ein der Fol-
ter Verdächtiger befindet, muss gegen die-
se Person ein Strafverfahren einleiten, 
wenn er diese Person nicht zur Strafverfol-
gung an einen anderen Staat ausliefert.66 

In Suleymane Guengueng et al. ./. Senegal 
stellte der Ausschuss bislang die einzige 
Verletzung von Art. 7 Abs. 1 fest.67 Vier 
Jahre nach der Entscheidung des senegale-
sischen Kassationsgerichts im März 2001, 
hatte Belgien im September 2005 einen 
Haftbefehl gegen Hissène Habré erlassen 
und beantragte seine Auslieferung. Da-
raufhin wurde Habré erneut in Senegal 
                                                      
64  Ebd., Nr. 2.5. 

65  Ebd., Nr. 2.7. 

66  Für eine ausführliche Besprechung vgl. 
Boulesbaa (Fn. 50), S. 206-234; Ingelse (Fn. 38), S. 
328-334; Nowak/McArthur (Fn. 8), Art. 7. 

67  Suleymane Guengueng et al. ./. Senegal (Fn. 63), 
Nr. 9.7ff. 
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festgenommen. Das zuständige senegalesi-
sche Gericht erklärte, mangels Gerichtsbar-
keit nicht über das Auslieferungsersuchen 
entscheiden zu können. Im Januar 2006 
wurde die Angelegenheit von Senegal an 
die Afrikanische Union übergeben, die ein 
Komitee errichtete, das über die Möglich-
keiten eines Verfahrens gegen Habré bera-
ten sollte.68 Der Ausschuss erklärte, dass 
Art. 7 Abs. 1 die Pflicht zur Einleitung von 
Strafverfahren gegen den Verdächtigen 
nicht von einem vorherigen Auslieferungs-
ersuchen abhängig macht. Eine Wahl für 
den jeweiligen Vertragsstaat zwischen der 
Auslieferung oder der Überlieferung des 
Falles an seine Strafermittlungsbehörden 
entsteht nur dann, wenn die Auslieferung 
tatsächlich ersucht wurde.69 Wird die Aus-
lieferung von keinem anderen Staat bean-
tragt, so ist der Vertragsstaat verpflichtet, 
selbst gegen den Verdächtigen zu ermit-
teln. Senegal habe die Pflicht gehabt, Habré 
zu verurteilen, es sei denn, die Beweislage 
hätte es nicht zugelassen. Die Entscheidung 
des Kassationsgerichts, sich mangels Ge-
richtsbarkeit für unzuständig zu erklären, 
habe jedoch als Entscheidung des obersten 
Gerichts jegliche Möglichkeit, strafrechtlich 
gegen Habré vorzugehen, beseitigt. Daher 
habe Senegal seine Pflicht aus Art. 7 Abs. 1 
verletzt.70  

Weiterhin führte der Ausschuss aus, dass 
Senegal seit dem Auslieferungsantrag Bel-
giens in 2005 erneut die Möglichkeit erhal-
ten habe, seine Pflichten aus Art. 7 Abs. 1 
durch eine Auslieferung an Belgien zu er-
füllen. In der Weigerung Senegals, Habré an 
Belgien auszuliefern, liege jedoch ein er-
neuter Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1.71  

 

3.  Die Präventionspflichten 

Eine weitere wichtige Säule des Überein-
kommens stellen die Präventionspflichten 
dar, die in allgemeine und spezielle Prä-

                                                      
68  Ebd., Nr. 2.8ff. 

69  Ebd., Nr. 9.7. 

70  Ebd., Nr. 9.8f. 

71  Ebd., Nr. 9.10f. 

ventionspflichten unterteilt werden kön-
nen. 

 

a. Allgemeine Präventionspflichten 

Die allgemeinen Präventionspflichten sind 
in Art. 2 und 16 geregelt, wobei Art. 2 für 
Folter im Sinne von Art. 1 und Art. 16 für 
andere grausame, unmenschliche und er-
niedrigende Behandlungen oder Strafen 
gilt.  

 

aa.  Beschwerden wegen der Verletzung von 
Art. 2 

Art. 2 Abs. 1 verpflichtet die Vertragsstaa-
ten, 

„wirksame gesetzgeberische, verwaltungsmä-
ßige, gerichtliche oder sonstige Maßnahmen zu 
ergreifen, um Folterungen in allen seiner Ho-
heitsgewalt unterstehenden Gebieten zu ver-
hindern.“ 

Zwei Fälle sollen an dieser Stelle erwähnt 
werden:72 Zum einen stellte der Ausschuss 
in Kepa Urra Guridi ./. Spanien73 und zum 
anderen in Fatiha Sahli für Djilali Hanafi ./. 
Algerien eine Verletzung von Art. 2 Abs. 1 
fest. Hinsichtlich der Entscheidung des 
Ausschusses im letzten Fall wird nach oben 
verwiesen.74 

In Kepa Urra Guridi ./. Spanien sah der Aus-
schuss in der Begnadigung der Täter neben 
der Verletzung von Art. 4 Abs. 2 auch eine 
Verletzung von Art. 2 Abs. 1. Er betonte, 
dass Begnadigungen Straflosigkeit von 
Folterern erlauben und eine Wiederholung 
solcher Taten begünstigen würden. Ange-
messene Strafen spielten eine grundlegen-
de Rolle bei der Prävention von Folter. 
Damit verletzten die Maßnahmen Spaniens 

                                                      
72  Für die Fälle, in denen die Beschwerdeführer 

die Verletzung des Folterverbots auf Art. 2 Abs. 
1 (In Verbindung mit Art. 1 Abs. 1) gestützt ha-
ben und zur geänderten Spruchpraxis des Aus-
schusses vgl. oben IV.1. 

73  Entscheidung vom 17. Mai 2005 (Fn. 43). Zum 
Sachverhalt vgl. oben IV.2.a). 

74  Entscheidung vom 3. Juni 2011 (Fn. 35). Zum 
Sachverhalt vgl. oben IV.1. 
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die Präventionspflichten aus Art. 2 Abs. 1.75 
Es sollte noch erwähnt werden, dass nur 
angemessene Strafen als effektive Präventi-
onsmittel im Sinne von Art. 2 Abs. 2 anzu-
sehen sind.  

2008 verabschiedete der Ausschuss eine 
Allgemeine Bemerkung zur Umsetzung 
der Pflichten aus Art. 2.76 Darin betont er, 
dass die Pflichten unter Art. 2 von den fol-
genden Konventionsnormen konkretisiert 
werden, aber darüber hinausgehen.77 Zu-
dem benennt er beispielhaft weitere Pflich-
ten, die von Art. 2 Abs. 1 umfasst sind.78 

 

bb. Beschwerden wegen der Verletzung von 
Art. 16 

Art. 16 verpflichtet Vertragsstaaten in je-
dem ihrer  

„Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiet andere 
Handlungen zu verhindern, die eine grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe darstellen, ohne der Folter im Sinne 
des Artikels 1 gleichzukommen, wenn diese 
Handlungen von einem Angehörigen des öf-
fentlichen Dienstes oder einer anderen in amtli-
cher Eigenschaft handelnden Person, auf deren 
Veranlassung oder mit deren ausdrücklichem 
oder stillschweigendem Einverständnis began-
gen werden.“ 

 

(1)  Abgrenzung zwischen Handlungen im 
Sinne von Art. 1 Abs. 1 und Art. 16 
Abs. 1 

Art. 16 gilt damit nur für grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behand-
lungen oder Strafen (Schlechtbehandlun-
gen), die keine Folter darstellen. Der Aus-
schuss erklärt in seiner Allgemeinen Be-
merkung zu Art. 2, dass der Unterschied 
zwischen Folter und anderen Schlechtbe-

                                                      
75  Kepa Urra Guridi ./. Spanien (Fn. 43), Nr. 6.6. 

76  Allgemeine Bemerkung des Ausschusses zur 
Umsetzung der Pflichten aus Art. 2 von 2008. 
General Comment Nr. 2: Implementation of Ar-
ticle 2 by State Parties, UN-Dok. A/63/44, An-
nex VI. 

77  Ebd., Nr. 1, 25. 

78  Vgl. ebd., Nr. 13f., 17f., Nr. 21. 

handlungen in der Praxis oftmals nicht klar 
gezogen werden kann,79 dass aber der Un-
terschied zu Folter in der Intensität der 
Schmerzen oder Leiden sowie im fehlen-
den Erfordernis eines der in Art. 1 genann-
ten unzulässigen Zwecke liegt.80  

In Kostadin Nikolov Keremdchiev ./. Bulgari-
en81 hatte der Ausschuss die Behandlung 
des Beschwerdeführers als Schlechtbe-
handlung eingestuft, da zum einen die 
Umstände des Falles und die Intensität der 
Gewaltanwendung unklar waren. Die Poli-
zei hatte angegeben, dass die Gewaltan-
wendung erforderlich war, da der Be-
schwerdeführer gewalttätig wurde und 
sich der Festnahme durch die Beamten 
widersetzte. Zum anderen seien die Verlet-
zungen des Beschwerdeführers nicht sol-
che gewesen, die große Schmerzen oder 
Leiden verursacht hätten. Allerdings wären 
die Verletzungen so erheblich, dass nicht 
mehr von einer verhältnismäßigen Gewalt-
anwendung, sondern von einer Behand-
lung im Sinne von Art. 16 Abs. 1 ausge-
gangen werden musste.82  

Folgende zwei Punkte zu dieser Entschei-
dung sind zu unterstreichen: Die Glaub-
würdigkeit der Polizeibeamten unterstellt, 
habe die Polizei im vorliegenden Fall Ge-
walt anwenden müssen, da es zur legiti-
men Festnahme des angeblich randalieren-
den Beschwerdeführers erforderlich gewe-
sen sei. Gewaltanwendung zur Durchset-
zung einer an sich legalen Festnahme fällt 
nicht unter die unzulässigen Zwecke im 
Sinne von Art. 1 Abs. 1,83 so dass es im vor-
liegenden Fall an dieser Voraussetzung 
von Folter fehlte. Der Ausschuss legte den 
Schwerpunkt seiner Unterscheidung zwi-
schen Folter und anderen Schlechtbehand-
lungen jedoch auf die Intensität der Ge-
waltanwendung und der dadurch hervor-
gerufenen Schwere der Schmerzen und 

                                                      
79  Allgemeine Bemerkung (Fn. 76), Nr. 3. 

80  Ebd., Nr. 10. 

81  Entscheidung vom 11. November 2008 (Fn. 27). 
Zum Sachverhalt vgl. oben IV.1. 

82  Ebd., Nr. 9.2f. 

83  Nowak/McArthur (Fn. 8), Art. 16, Rn. 43. 
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Leiden. Somit scheint das entscheidende 
Unterscheidungskriterium Letzteres und 
nicht der Zweck der Gewaltanwendung zu 
sein.84 Jedenfalls steht fest, dass Folter ein 
Mehr zur Schlechtbehandlung darstellt, 
und dass jede Folter gleichzeitig auch eine 
Schlechtbehandlung darstellt. In ihrem 
Konkurrenzverhältnis ist Art. 1 Abs. 1 da-
her spezieller und verdrängt Art. 16 Abs. 
1.85   

Des Weiteren zeigt Kostadin Nikolov 
Keremdchiev ./. Bulgarien, dass es bei der 
Einstufung von Gewaltanwendung durch 
Hoheitsträger als Schlechtbehandlung im 
Sinne von Art. 16 entscheidend auf ihre 
Verhältnismäßigkeit ankommt. Überschrei-
tet die Gewaltanwendung das zur Errei-
chung des legitimen Zwecks erforderliche 
Maß, was sich in erheblichen Verletzungen 
des betroffenen Individuums widerspie-
geln kann, so gilt die Maßnahme als mit 
Art. 16 Abs. 1 unvereinbar.86  

 

(2)  Schlechtbehandlungen im Sinne von 
Art. 16 Abs. 1 

Als Schlechtbehandlung im Sinne von Art. 
16 Abs. 1 können auch geringere körperli-
che wie seelische Verletzungen eingestuft 
werden, wenn sie erschwert werden durch 
die Verletzlichkeit des Betroffenen auf-
grund seiner ethnischen Herkunft und sei-
ner Zugehörigkeit zu einer Minderheit, die 
in ihrer Geschichte immer wieder Diskri-
minierungen und Verfolgung ausgesetzt 
war. Dies entschied der Ausschuss in Besim 
Osmani ./. Republik Serbien.87 Der Beschwer-

                                                      
84  Anders Nowak/McArthur, ebenda. 

85  Vgl. Danilo Dimitrijevic ./. Serbien-Montenegro, 
Entscheidung vom 16. November 2005, UN-
Dok. CAT/C/35/D/172/2000, Nr. 7.2; Ali Ben 
Salem ./. Tunesien, Entscheidung vom 7. No-
vember 2007, UN-Dok. CAT/C/39/D/ 
269/2005, Nr. 16.5; Saadia Ali ./. Tunesien, Ent-
scheidung vom 21. November 2008, UN-Dok. 
CAT/C/41/D/291/2006, Nr. 15.5; Fatiha Sahli 
für Djilali Hanafi ./. Algerien (Fn. 35), Nr. 9.4. 

86  So auch Nowak/McArthur (Fn. 8), Art. 16, Rn. 43. 

87  Besim Osmani ./. Republik Serbien, Entscheidung 
vom 8. Mai 2009, UN-Dok. CAT/C/42/D/ 
261/2005, Nr. 10.4. In seiner Allgemeinen Be-

deführer in diesem Fall war ein Rom mit 
serbischer Staatsangehörigkeit. Im Sommer 
2000 hatten die örtlichen Behörden die Be-
seitigung der Siedlung, in welcher der Be-
schwerdeführer lebte und deren Bewohner 
ausschließlich Roma waren, angeordnet. 
Die Bewohner der Siedlung hatten einen 
Tag Zeit, die Siedlung zu räumen, konnten 
der Anordnung aufgrund der kurzen Be-
nachrichtigungszeit und der fehlenden 
Mittel, andernorts eine Unterkunft zu fin-
den, jedoch nicht folgen. Als die Abrissar-
beiten bereits begonnen hatten, rückten 
etwa zehn uniformierte und weitere fünf 
bis sechs zivilgekleidete Polizisten an, die 
die Siedlung räumten. Während der Räu-
mung wurden die Bewohner, unter ande-
rem auch der Beschwerdeführer, von den 
Polizisten geschlagen und rassistisch belei-
digt. Der Beschwerdeführer hatte von den 
Misshandlungen Hämatome davongetra-
gen. Zudem verloren er und seine Familie 
im Rahmen der Zerstörung der Siedlung 
ihr gesamtes Hab und Gut.88   

In Hajrizi Dzemajl et al. ./. Serbien-
Montenegro hatte der Ausschuss bereits 
festgelegt, dass das Niederbrennen und 
Zerstören von Häusern eine Schlechtbe-
handlung im Sinne von Art. 16 Abs. 1 dar-
stellen kann, insbesondere wenn rassisti-
sche Motive und die Verletzlichkeit des 
Opfers aufgrund seiner ethischen Zugehö-
rigkeit zu einer Minderheit als erschwe-
rende Faktoren hinzutreten.89 In diesem 
Fall ging es um die Zerstörung einer Roma-
Siedlung durch 200 Personen, die nach der 
Vergewaltigung eines Mädchens durch 
einen Rom gegen die Roma demonstrierten 

                                                                              
merkung zu Art. 2 (Fn. 76) hatte der Ausschuss 
zuvor festgelegt, dass die Pflichten aus Art. 2 
Abs. 1, die mit den Pflichten aus Art. 16 Abs. 1 
kongruieren (vgl. dazu Allgemeine Bemerkung, 
Nr. 3), besondere Maßnahmen zum Schutze von 
Minderheiten umfasse, da diese besonders ge-
fährdet seien, Opfer von Misshandlungen zu 
werden, Nr. 20ff. 

88  Ebd., Nr. 2.1f. 

89  Hajrizi Dzemajl et al. ./. Serbien-Montenegro, Ent-
scheidung vom 21. November 2002, UN-Dok. 
CAT/C/29/D/161/2000, Nr. 9.2. 
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und ihre Vertreibung aus der Stadt ver-
langten.90 

 

(3)  Reichweite der Verantwortlichkeit der 
Vertragsstaaten gemäß Art. 16 Abs. 191 

In Hajrizi Dzemajl et al. ./. Serbien-
Montenegro war weiterhin problematisch, 
dass das die Zerstörung der Siedlung nicht 
von Hoheitsträgern, sondern von Privat-
personen ausging. Allerdings waren meh-
rere Polizeibeamte während der gesamten 
Zeit vor Ort, unternahmen jedoch nichts, 
um die Gewalthandlungen zu unterbinden 
und die Bewohner sowie ihre Siedlung zu 
schützen. Dieses Verhalten der Polizeibe-
amten deutete der Ausschuss als still-
schweigendes Einverständnis in die Ge-
walthandlungen im Sinne von Art. 16 Abs. 
1 und rechnete ihnen somit die Handlun-
gen der Privatpersonen zu. Dabei äußerte 
sich der Ausschuss erneut besorgt über die 
Untätigkeit der Polizei, ausreichenden 
Schutz für Personengruppen gegen rassis-
tisch motivierte Gewalt zu gewährleisten.92   

Ähnlich entschied der Ausschuss in Besim 
Osmani ./. Republik Serbien, wo die Identität 
der Personen, die für die Verletzungen und 
Beleidigungen des Beschwerdeführers ver-
antwortlich waren, nicht genau festgestellt 
werden konnte. Daher entschied der Aus-
schuss, dass eine Verletzung von Art. 16 
Abs. 1 zumindest darin liege, dass die an-
wesenden Polizeibeamten nichts unter-
nommen hätten, um den Beschwerdeführer 
vor den Misshandlungen zu schützen, ob-
wohl sie in der konkreten Situation sowohl 
dazu verpflichtet als auch in der Lage ge-
wesen wären. Damit seien die Misshand-
lungen zumindest mit dem stillen Einver-
ständnis der Beamten erfolgt und ihnen 
daher zuzurechnen. Dabei sei irrelevant, ob 

                                                      
90  Ebd., Nr. 2.1ff. 

91  Vgl. hierzu auch die Allgemeine Anmerkung zu 
Art. 2 (Fn. 76), Nr. 17f. 

92  Ebd., Nr. 9.2 m.w.N. 

die Täter nun Hoheitsträger waren oder 
nicht.93 

 

(4)  Entschädigungs- und Wiedergutma-
chungspflichten aus Art. 16 Abs. 1 

Sowohl in Hajrizi Dzemajl et al. ./. Serbien-
Montenegro als auch in Besim Osmani ./. Re-
publik Serbien hatten die Beschwerdeführer 
Entschädigungen gemäß Art. 14 Abs. 1 
geltend gemacht. Der Ausschuss erklärte in 
beiden Fällen zunächst, dass Art. 14 Abs. 1 
lediglich im Falle von Folter im Sinne von 
Art. 1 Abs. 1 gelte und damit in dem jewei-
ligen Fall nicht anwendbar sei. Außerdem 
ergebe sich aus Art. 16 Abs. 1 S. 2, der die 
Art. 10-13 auch bei Schlechtbehandlungen 
im Sinne von Art. 16 Abs. 1 S. 1 für an-
wendbar erklärt, dass Art. 14 nicht gelten 
solle. Dies bedeute jedoch nicht, dass eine 
Entschädigungs- und Wiedergutma-
chungspflicht nicht in Art. 16 Abs. 1 selbst 
enthalten sei. Diese Pflicht sei Teil der posi-
tiven Pflichten der Vertragsstaaten, die sich 
aus Art. 16 Abs. 1 ergeben.94  

Erstaunlicherweise hat der Ausschuss in 
seiner Allgemeinen Bemerkung zu Art. 2 
vom 24. Januar 2008 Art. 16 Abs. 1 S. 2 wei-
ter ausgelegt als in den oben genannten 
Fällen. Mit Verweis auf den Begriff ‘in 
particular’ erklärt der Ausschuss, dass die 
Liste der Vorschriften, die nach Satz 2 auch 
bei Handlungen im Sinne von Art. 16 Abs. 
1 S. 1 Geltung finden, nicht abschließend 
sei, so dass auch Art. 14 angewendet wer-
den könne.95 Dies ist deshalb so erstaun-
lich, da die Entscheidung in Besim Osmani 
./. Republik Serbien zu einem Zeitpunkt (8. 
Mai 2009) erfolgte, als die Allgemeine Be-
merkung zu Art. 2 bereits verabschiedet 
war. 

 

                                                      
93  Besim Osmani ./. Republik Serbien (Fn. 87), Nr. 

10.4f.  

94  Hajrizi Dzemajl et al. ./. Serbien-Montenegro (Fn. 
89), Nr. 9.6; Besim Osmani ./. Republik Serbien (Fn. 
87), Nr. 10.8. 

95  Allgemeine Bemerkung zu Art. 2 (Fn. 76), Nr. 3. 
So auch Nowak/McArthur (Fn. 8), Art. 16, Rn. 2. 
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b. Spezielle Präventionspflichten 

In den Art. 10-13 und 15 werden die Prä-
ventionspflichten aus Art. 2 Abs. 1 und Art. 
16 Abs. 1 konkretisiert.96 Diese Verpflich-
tungen beziehen sich insbesondere auf die 
Behandlung von Personen, die jeglicher Art 
von Freiheitsentziehung unterworfen sind.  

 

aa.  Beschwerden wegen der Verletzung von 
Art. 11 

Art. 11 bestimmt, dass  

„[j]eder Vertragsstaat […] die für Vernehmun-
gen geltenden Vorschriften, Anweisungen, 
Methoden und Praktiken sowie die Vorkeh-
rungen für den Gewahrsam und die Behand-
lung von Personen, die der Festnahme, der 
Haft, dem Strafvollzug oder irgendeiner ande-
ren Form der Freiheitsentziehung unterworfen 
sind, in allen seiner Hoheitsgewalt unterste-
henden Gebieten einer regelmäßigen systemati-
schen Überprüfung [unterzieht], um jeden Fall 
von Folter zu verhüten.“ 

Bislang wurde in mehreren Beschwerden 
die Verletzung von Art. 11 gerügt, aller-
dings in fast allen Fällen ohne Erfolg. Der 
Ausschuss kam immer wieder zu dem 
Schluss, dass die vom Beschwerdeführer 
eingereichten Unterlagen eine Verletzung 
von Art. 11 nicht hinreichend nachweisen 
würden.97 Dies deutet darauf hin, dass sich 

                                                      
96  Im Folgenden kann nicht auf jede der speziellen 

Präventionsvorschriften eingegangen werden. 
Im Hinblick auf die Verpflichtungen aus Art. 
15, welcher ein absolutes Verwertungsverbot 
aufstellt, wird jedoch auf die Entscheidungen in 
Encarnación Blanco Abad ./. Spanien, Entschei-
dung vom 15. Mai 1998, UN-Dok. CAT/ 
C/20/D/59/1996; P.E. ./. Frankreich, Entschei-
dung vom 21. November 2002, UN-Dok. CAT/ 
C/29/D/193/2001; G.K. ./. Schweiz, Entschei-
dung vom 7. Mai 2003, UN-Dok. CAT/C/30/ 
D/219/2002 sowie insbesondere auf die ak-
tuellste Entscheidung in Yusri Ktiti ./. Marokko, 
Entscheidung vom 26. Mai 2011, UN-Dok. 
CAT/C/46/D/419/2010 verwiesen. Vgl. zu-
dem Nowak/McArthur (Fn. 8), Art. 15.  

97  Khaled Ben M'Barek für Faisal Baraket ./. Tunesia, 
Entscheidung vom 10. November 1999, UN-
Dok. CAT/C/23/D/60/1996, Nr. 11.3; Imed 
Abdelli ./. Tunesien, Entscheidung vom 14. No-
vember 2003, UN-Dok. CAT/C/31/D/ 
188/2001, Nr. 10.9 ; Bouabdallah Ltaief ./. Tunesi-
en, Entscheidung vom 14. November 2003, UN-

der Nachweis einer Verletzung von Art. 11, 
welcher allgemeine und objektive Pflichten 
der Vertragsstaaten enthält, strukturelle 
Rahmenbedingungen für die Folterpräven-
tion zu schaffen (Gleiches gilt im Übrigen 
auch für die Pflichten aus Art. 1098), für 
Individuen als schwierig erweist. Schließ-
lich wird der Nachweis der Verletzung 
einer Pflicht aus Art. 11 wohl oft nur durch 
systematische Untersuchungen und Daten-
erhebungen möglich sein. 

In der aktuellen Entscheidung Fatiha Sahli 
für Djilali Hanafi ./. Algerien hat der Aus-
schuss jedoch zum ersten Mal im Rahmen 
der Individualbeschwerde eine Verletzung 
von Art. 11 festgestellt, mit der Begrün-
dung, dass das Wachpersonal trotz des 
desolaten Zustands des Verstorbenen und 
seiner Schmerzen ihre Pflicht, ihn ärztlich 
untersuchen und versorgen zu lassen, 
missachtet hätten.99 Für den Nachweis ei-
ner Verletzung der allgemeinen Pflichten 
aus Art. 11 trat im vorliegenden Fall be-
günstigend hinzu, dass der Ausschuss im 
Rahmen des Staatenberichtsverfahrens bei 
der Untersuchung des letzten Staatenbe-
richts Algeriens bereits Mängel bei der 
Umsetzung der Pflichten aus Art. 11 fest-
gestellt und Empfehlungen zur Verbesse-
rung der Strukturprobleme abgegeben hat-
te. Wie im vorliegenden Fall auch wurde 
die medizinische Versorgung in den Haft-
anstalten bemängelt und gerügt, dass in-
haftierte Personen keinen Zugang zu einem 
Arzt während der Haft hätten.100  

                                                                              
Dok. CAT/C/31/D/189/2001, Nr. 10.9; Ali Ben 
Salem ./. Tunesien (Fn. 23), 16.6; Kostadin Nikolov 
Keremdchiev ./. Bulgarien (Fn. 27), Nr. 9.5. In der 
letztgenannten Entscheidung galt Gleiches für 
die Beschwerde gegen die Verletzung von Art. 
10. 

98  Art. 10 enthält unter anderem die Pflicht, das 
Personal, das mit der Bewachung, Betreuung 
oder Befragung von Personen betraut ist, die 
der Freiheit entzogen sind, regelmäßig über die 
Behandlung solcher Personen zu schulen und 
über das Folterverbot aufzuklären. 

99  Entscheidung vom 3. Juni 2011 (Fn. 35), Nr. 9.5, 
10. Zum Sachverhalt vgl. oben IV.1. 

100  Ebd., Nr. 9.5 m.w.N. 
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Dieser Fall zeigt, dass die für die Indivi-
dualbeschwerden erforderlichen Nachwei-
se der Strukturprobleme in den Vertrags-
staaten, die Art. 11 auszuhebeln bezweckt, 
durch die eigenen Untersuchungen des 
Ausschusses geliefert werden können. Da 
viele Vertragsstaaten im Rahmen des Staa-
tenberichtsverfahrens für Mängel bei der 
Umsetzung von Art. 11 gerügt werden, 
bleibt abzuwarten, wie sich die Spruchpra-
xis des Ausschusses zu Art. 11 im Rahmen 
des Individualbeschwerdeverfahrens wei-
terentwickelt. 

 

bb. Beschwerden wegen der Verletzung von 
Art. 12 

Gemäß Art. 12 ist jeder Vertragsstaat ver-
pflichtet,  

„dafür Sorge zu tragen, dass seine zuständigen 
Behörden umgehend eine unparteiische Unter-
suchung durchführen, sobald ein hinreichender 
Grund für die Annahme besteht, dass in einem 
seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiet 
eine Folterhandlung begangen wurde.“  

Die Untersuchungspflicht der Behörden 
gilt von Amts wegen und ist von einer Be-
schwerde des Opfers unabhängig.101 Dies 
trägt insbesondere dem Zustand Rech-
nung, dass Folteropfer entweder nicht in 
der Lage sind, sich über Misshandlungen 
zu beschweren oder aber dies aus Furcht 
vor Repressalien unterlassen.102 Die Unter-
suchungspflicht aus Art. 12 gilt dabei nicht 
nur bei Folter, sondern auch bei anderen 
Schlechtbehandlungen im Sinne von Art. 
16 Abs. 1.103 

In einer Reihe von Entscheidungen hat der 
Ausschuss Gelegenheit gehabt, die einzel-
nen Voraussetzungen von Art. 12 auszule-
gen und zu konkretisieren. Die folgenden 
Ausführungen zu den Voraussetzungen 
„umgehende und unparteiische Untersu-
chungen“ gelten dabei auch für Art. 13, 
welcher ebenfalls vorschreibt, dass bei ei-

                                                      
101  Burgers/Danelius (Fn. 39), S. 67. 

102  Ebd., S. 144; Nowak/McArthur (Fn. 8), Art. 12, 
Rn. 1ff. 

103  Vgl. Art. 16 Abs. 1 S. 2. 

ner Beschwerde des betroffenen Individu-
ums umgehende und unparteiische Unter-
suchungen durchzuführen sind. Der Aus-
schuss unterscheidet in dieser Hinsicht 
nicht zwischen den beiden Vorschriften.104 

 

(1)  Umgehende Untersuchungen 

In Halimi-Nedzibi ./. Österreich hatte der 
Ausschuss festgelegt, dass eine Zeitspanne 
von 15 Monaten zwischen der Kenntnis-
nahme von Foltervorwürfen und dem Be-
ginn eines Strafverfahrens nicht mit einer 
umgehenden Aufnahme von Untersu-
chungen im Sinne von Art. 12 zu vereinba-
ren sei.105 In diesem Fall ging es um einen 
Beschwerdeführer, der zu einer langen 
Freiheitsstrafe wegen Drogendelikten ver-
urteilt werden sollte. Vor dem Ermittlungs-
richter hatte der Beschwerdeführer vorge-
bracht, dass er vor der Anklage vom ermit-
telnden Polizeikommissar unter Schlägen 
und Drohungen zu einem Geständnis ge-
zwungen wurde, welches im Verfahren 
gegen ihn verwendet werden sollte. Ob-
wohl der Ermittlungsrichter den Kommis-
sar unmittelbar nach der Kenntnisnahme 
der Vorwürfe dazu befragt hatte, wurde 
erst nach 15 Monaten ein Ermittlungsver-
fahren gegen diesen eingeleitet.106 

In Encarnación Blanco Abad ./. Spanien er-
klärte der Ausschuss sogar eine Zeitspanne 

                                                      
104  Vgl. unter anderem Khaled Ben M'Barek für 

Faisal Baraket ./. Tunesia (Fn. 97), Nr. 12; Radivoje 
Ristic ./. Jugoslawien, Entscheidung vom 11. Mai 
2001, UN-Dok. CAT/C/25/D/113/1998, Nr. 
9.8; Dragan Dimitrijevic ./. Serbien-Montenegro 
(Fn. 18), Nr. 5.4; Jovica Dimitrov ./. Serbien-
Montenegro (Fn. 22), Nr. 7.2; Danilo Dimitrijevic 
./. Serbien-Montenegro (Fn. 22), Nr. 7.3; Ali Ben 
Salem ./. Tunesien (Fn. 23), Nr. 16.7; Saadia Ali ./. 
Tunesien (Fn. 32), Nr. 15.7; Besim Osmani ./. Re-
publik Serbien (Fn. 87), Nr. 10.7; Fatiha Sahli für 
Djilali Hanafi ./. Algerien (Fn. 35), Nr. 9.6. 

105  Halimi-Nedzibi ./. Österreich, Entscheidung vom 
18. November 1993, UN-Dok. CAT/C/11/D/ 
8/1991, Nr. 13.5. Bestätigt in Saadia Ali ./. Tune-
sien (Fn. 32), Nr. 15.7, wo eine Verzögerung von 
23 Monaten für unvereinbar mit Art. 12 erklärt 
wurde. Vgl. auch Ali Ben Salem ./. Tunesien (Fn. 
23), Nr. 16.7. 

106  Ebd., Nr. 2.1ff., 13.5. 
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von drei Wochen bis zur Aufnahme von 
Untersuchungen als mit Art. 12 unverein-
bar.107 Die Beschwerdeführerin in diesem 
Fall war Ende Januar 1992 vom spanischen 
Sicherheitsdienst festgenommen und für 
mehrere Tage in Isolationshaft vernommen 
worden, bevor sie dann in eine Haftanstalt 
verbracht wurde. Ihr wurde vorgeworfen, 
in Aktivitäten der ETA verwickelt zu sein. 
An jedem Tag während der Isolationshaft 
in den Räumlichkeiten des Sicherheits-
dienstes sowie bei ihrer Einlieferung in die 
Haftanstalt wurde sie medizinischen Un-
tersuchungen unterzogen. Die medizini-
schen Gutachten attestierten, dass die Be-
schwerdeführerin mehrfach behauptet hat-
te, misshandelt worden zu sein. In dem 
Gutachten der Haftanstalt war vermerkt, 
dass sie mit Prellungen und Blutergüssen 
am Körper eingeliefert wurde. Vor dem 
Haftrichter, dem die Gutachten vorlagen, 
wiederholte sie ihre Vorwürfe.108 Von dem 
Tag der ersten medizinischen Untersu-
chung bis zum Beginn der Prüfung der 
Vorwürfe vergingen jedoch mehr als drei 
Wochen.109 

Darüber hinaus stellte der Ausschuss fest, 
dass zusätzlich zur späten Einleitung von 
Ermittlungen während den Untersuchun-
gen zu viel Zeit zwischen den einzelnen 
Ermittlungsschritten verstrichen sei und 
die Untersuchungen dadurch unnötig über 
11 Monate in die Länge gezogen wurden. 
Dies sei keine umgehende Durchführung 
von Untersuchungen und stelle damit ei-
nen Verstoß gegen Art. 13 dar.110  

In Radivoje Ristic ./. Jugoslawien hatten die 
Ermittlungen nach dem angeblichen Folter-
tod des Opfers sogar über sechs Jahre ge-
dauert. Der Ausschuss rügte, dass der Ver-
tragsstaat ausreichend Zeit gehabt hätte, 
ein ordnungsgemäßes Ermittlungsverfah-
ren durchzuführen und abzuschließen, und 

                                                      
107  Encarnación Blanco Abad ./. Spanien (Fn. 96), Nr. 

8.5. Bestätigt in Khaled Ben M'Barek für Faisal 
Baraket ./. Tunesia (Fn. 97), Nr. 11.5ff. 

108  Ebd., Nr. 2.1ff, 8.3. 

109  Ebd., Nr. 8.4. 

110  Ebd., Nr. 8.7.  

stellte einen Verstoß gegen Art. 12 und 13 
fest.111 

 

(2)  Unparteiische Untersuchungen 

In mehreren Entscheidungen rügte der 
Ausschuss Mängel bei Beweisaufnahmen 
im Rahmen der Ermittlungsverfahren. Die-
se Mängel reichten unter anderem über 
fehlende Zeugenbefragungen, verweigerte 
oder unterlassene  Anordnungen von me-
dizinischen Gutachten oder Autopsien, 
und sonstigen Methoden der Informati-
onsbeschaffung. Solche Mängel bei den 
Ermittlungen deutet der Ausschuss regel-
mäßig als Zeichen der fehlenden Unpartei-
lichkeit der Untersuchungen, was einen 
Verstoß gegen Art. 12 und 13 darstellt. 

In Encarnación Blanco Abad ./. Spanien stellte 
der Ausschuss zum Beispiel fest, dass das 
zuständige Gericht während der Ermitt-
lungen zu keiner Zeit Zeugen beziehungs-
weise die Polizeibeamten, die in den Miss-
handlungen involviert gewesen sein könn-
ten, vernommen hatte, obwohl dies erfor-
derlich gewesen wäre und das Opfer dies 
mehrfach beantragt hatte. Dies stellte einen 
Verstoß gegen Art. 13 dar. Denn der Zweck 
von Ermittlungen sei, sowohl die genaue-
ren Umstände des Falles und der Hand-
lungen als auch die Identität der Täter fest-
zustellen. Das Gericht habe ausschließlich 
die medizinischen Gutachten für seine Un-
tersuchungen herangezogen. Obwohl me-
dizinische Gutachten wichtige Beweise in 
Untersuchungsverfahren darstellten, seien 
sie oftmals nicht ausreichend, so dass wei-
tere Informationen eingeholt werden müss-
ten.112 

In Khaled Ben M'Barek für Faisal Baraket ./. 
Tunesia erklärte der Ausschuss, dass ober-
flächliche Beweisermittlungen und ein vor-
schnelles Abschließen von Untersuchungen 
einen Verstoß gegen Art. 12 und 13 darstel-

                                                      
111  Radivoje Ristic ./. Jugoslawien (Fn. 104), Nr. 9.7f.  

112  Encarnación Blanco Abad ./. Spanien (Fn. 96), Nr. 
8.8. Bestätigt in Hajrizi Dzemajl et al. ./. Serbien-
Montenegro (Fn. 89), Nr. 9.4f und Besim Osmani 
./. Republik Serbien (Fn. 87), Nr. 10.7. 
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len.113 In diesem Fall ging es um den Folter-
tod eines Tunesiers durch tunesische 
Sicherheitsbeamte. Nachdem das Opfer im 
Oktober 1991 in einer Haftanstalt seinen 
Folterverletzungen vor den Augen anderer 
Insassen erlag, behauptete der Sicherheits-
dienst, das Opfer sei durch einen Autoun-
fall ums Leben gekommen. Eine Autopsie 
des Leichnams hatte jedoch ergeben, dass 
typische Unfallverletzungen fehlten. Be-
reits im Oktober 1991 hatten Amnesty In-
ternational und anderen NGOs gegenüber 
Tunesien vorgebracht, dass das Opfer 
durch Folter gestorben sei. Im Juli 1992 
hatte das tunesische Menschenrechtskomi-
tee einen Bericht verfasst, worin der Tod 
des Verstorbenen als auffällig bezeichnet 
und zur Einleitung von Strafermittlungen 
geraten wurde.114 Es wurde nicht nur ge-
rügt, dass erst zwei Monate nach diesem 
Bericht Ermittlungen eingeleitet wurden. 
Der Ermittlungsrichter hätte darüber hin-
aus nicht alle Zeugen befragt, insbesondere 
nicht die Insassen, die bei den Folterungen 
anwesend waren, sowie die Sicherheitsbe-
amten, die die Folterungen angeblich 
durchgeführt hatten. Er hätte weiterhin 
eine erneute Autopsie anordnen müssen, 
um die wahren Todesursache zu ermitteln. 
Er hätte die Gefangenendatei des Gefäng-
nisses, in dem das Opfer angeblich verstor-
ben sein soll, dahingehend überprüfen 
müssen, ob der Verstorbene dort eingelie-
fert worden war. Dass der Ermittlungsrich-
ter von all diesen Möglichkeiten der Be-
weisermittlung nicht Gebrauch gemacht 
hatte, zeige seine Parteilichkeit. Darüber 
hinaus liege ein Verstoß gegen Art. 12 und 
13 darin, dass die Staatsanwaltschaft gegen 
den voreiligen Abschluss des Verfahrens 
nicht in Berufung gegangen sei, sowie dass 
das Justizministerium nicht von seiner Zu-
ständigkeit Gebrauch gemacht habe, die 
Staatsanwaltschaft dahingehend anzuwei-
sen.115 

                                                      
113  Khaled Ben M'Barek für Faisal Baraket ./. Tunesia 

(Fn. 97), Nr. 11.10. 

114  Ebd., Nr. 11.4. 

115  Ebd., Nr. 11.10. 

Auch in Radivoje Ristic ./. Jugoslawien wur-
den die oberflächlichen Ermittlungen ge-
rügt. In diesem Fall behauptete der Be-
schwerdeführer, die Polizei habe im Rah-
men eines Strafermittlungsverfahrens sei-
nen Sohn unter erheblicher Gewaltanwen-
dung festgenommen. Dem Sohn des Be-
schwerdeführers sei bei der Festnahme ein 
derart harter Schlag mit einem stumpfen 
Gegenstand auf den Hinterkopf versetzt 
worden, dass er umgehend starb. Darauf-
hin hätten die Polizisten ihm beide Beine 
gebrochen und weitere Verletzungen zuge-
fügt, um behaupten zu können, der Ver-
storbene habe Selbstmord begangen, indem 
er vom Dach eines Hauses gesprungen sei. 
Die Eltern des Verstorbenen hatten Anzei-
ge gegen mehrere Polizisten erstattet, 
nachdem sie feststellten, dass der Bericht 
des Notfallarztes, der nach der Tötung ih-
res Sohnes herbeigerufen wurde, und der 
spätere Autopsiebericht sich erheblich 
widersprachen. Ein Expertengutachten, das 
die Eltern erstellen ließen, ergab, dass der 
Autopsiebericht erhebliche fachliche Män-
gel aufwies. Später gab der Pathologe, der 
die Autopsie durchgeführt hatte, zu, dass 
er kein Experte der forensischen Medizin 
und sein Bericht daher mangelhaft sei. Er 
regte sogar schriftlich vor Gericht eine er-
neute Autopsie an. Der Ermittlungsrichter 
sah dies jedoch nicht als erforderlich an 
und stellte das Verfahren gegen die Polizis-
ten ein. Die Berufung durch die Eltern vor 
den nächst höheren Instanzen war erfolg-
los.116 Der Ausschuss stellte fest, dass die 
Ermittlungen durch die Gerichte weder 
effektiv noch gründlich gewesen seien. Ein 
ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren 
hätte zumindest eine erneute Autopsie er-
fordert, um die wahre Todesursache fest-
zustellen.117 

In Kostadin Nikolov Keremdchiev ./. Bulgarien 
galt als mit einem unparteiischen Untersu-

                                                      
116  Radivoje Ristic ./. Jugoslawien (Fn. 104), Nr. 2.1ff., 

9.4f. 

117  Ebd., Nr. 9.6. Für einen sehr ähnlich gelagerten 
Fall mit ähnlichen Entscheidungsgründen vgl. 
Slobodan Nikolic und Ljiljana Nikolic ./. Serbien-
Montenegro, Entscheidung vom 24. November 
2005, UN-Dok. CAT/C/35/D/174/2000. 
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chungsverfahren nicht vereinbar, dass die 
Polizei einen der Ärzte, der ein medizini-
sches Gutachten über die Verletzungen des 
Beschwerdeführers erstellen sollte, be-
drängte, kein Gutachten zu erstellen. Glei-
ches gelte für die Versäumnis der Staats-
anwaltschaft, alle Zeugen zu laden.118 

In Fatiha Sahli für Djilali Hanafi ./. Algerien 
galt als parteiisch, dass die einzige Unter-
suchung der Vorfälle durch die Polizeibe-
amten durchgeführt wurde, die selbst an 
der Festnahme des Mannes der Beschwer-
deführerin beteiligt waren.119 

 

(3)  Weitere Anforderungen an ein ord-
nungsgemäßes Verfahren 

Der Ausschuss erklärt des Weiteren regel-
mäßig einen Verstoß gegen Art. 12 und 13, 
wenn die Beschwerdeführer nach ihren 
Strafanzeigen von der Staatsanwaltschaft 
oder sonstigen zuständigen Behörden nicht 
darüber informiert werden, ob Ermittlun-
gen aufgenommen oder durchgeführt 
wurden beziehungsweise zu welchem Er-
gebnis sie geführt haben.120 

 

(4)  Hinreichender Grund 

Da die Untersuchungspflicht nach Art. 12 
von Amts wegen gilt und der größtmögli-
chen Prävention dient, muss ein Vertrags-
staat jedem Anhaltspunkt, dass Folterun-
gen oder sonstige Schlechtbehandlungen 
durch seine Hoheitsträger begangen wor-
den sein oder ihnen zumindest zugerech-
net werden könnten, nachgehen.  

                                                      
118  Kostadin Nikolov Keremdchiev ./. Bulgarien (Fn. 

27), Nr. 9.4. Für den Sachverhalt vgl. oben unter 
IV.1. 

119  Fatiha Sahli für Djilali Hanafi ./. Algerien (Fn. 35), 
Nr. 9.6. Für den Sachverhalt vgl. oben unter 
IV.1. 

120  Vgl. Dragan Dimitrijevic ./. Serbien-Montenegro 
(Fn. 18), Nr. 5.4; Jovica Dimitrov ./. Serbien-
Montenegro (Fn. 22), Nr. 7.2; Danilo Dimitrijevic 
./. Serbien-Montenegro (Fn. 22), Nr. 7.3; Ali Ben 
Salem ./. Tunesien (Fn. 23), Nr. 16.7; Saadia Ali ./. 
Tunesien (Fn. 32), Nr. 15.7; Fatiha Sahli für Djilali 
Hanafi ./. Algerien (Fn. 35), Nr. 9.6. 

In Encarnación Blanco Abad ./. Spanien hatte 
der Ausschuss erklärt, dass die Behaup-
tungen der Beschwerdeführerin in den 
medizinischen Gutachten sowie vor dem 
Haftrichter, misshandelt worden zu sein, 
ausreichend waren, um Ermittlungen im 
Sinne von Art. 12 einzuleiten.121 

In den drei ähnlich gelagerten Fällen Dhaou 
Belgacem Thabit ./. Tunesien122, Imed Abdelli ./. 
Tunesien123 und Bouabdallah Ltaief ./. Tunesi-
en124 stellte der Ausschuss fest, dass die 
mehrfachen Hungerstreiks und Proteste 
der Beschwerdeführer gegen ihre Behand-
lung während der Haft und die immer 
wiederkehrenden Folterungen, ihre mehr-
fachen Bemühungen, medizinischen Unter-
suchungen unterzogen zu werden, sowie 
ihre Angaben vor Gericht Anlass genug 
waren, um die Vorwürfe umgehend und 
unparteiisch zu untersuchen.125 In diesen 
drei Fällen waren die Beschwerdeführer 
Anhänger oder Mitglieder der tunesischen 
Islamistenorganisation ENNAHDA. Im 
Rahmen von Inhaftierungswellen gegen 
Mitglieder dieser Organisation Ende der 
1980er und Anfang der 1990er Jahre wur-
den die Beschwerdeführer von der Polizei 
inhaftiert und massiven Folterungen aus-
gesetzt. Die Beschwerdeführer machten in 
ihren Beschwerden detaillierte Angaben 
über die Folterpraktiken und konnten so-
gar die Namen ihrer Peiniger benennen. 
Alle drei gaben an, dass sie während der 
Haft mehrfach durch Hungerstreiks gegen 
ihre Behandlung in der Haft sowie gegen 
ihre Folterungen protestiert hätten. Sie hät-
ten immer wieder medizinische Untersu-
chungen verlangt, die ihnen verweigert 
wurden. Im Rahmen der Strafverfahren 
gegen sie hätte keiner von ihnen ausrei-

                                                      
121  Encarnación Blanco Abad ./. Spanien (Fn. 96), Nr. 

8.3f. 

122  Dhaou Belgacem Thabit ./. Tunesien, Entschei-
dung vom 14. November 2003, UN-Dok. CAT/ 
C/31/D/187/2001. 

123  Entscheidung vom 14. November 2003 (Fn. 97). 

124  Entscheidung vom 14. November 2003 (Fn. 97). 

125  Dhaou Belgacem Thabit ./. Tunesien (Fn. 122), Nr. 
10.4f.; Imed Abdelli ./. Tunesien (Fn. 97), Nr. 10.4f.; 
Bouabdallah Ltaief ./. Tunesien (Fn. 97), Nr. 10.4f. 
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chenden Zugang zu ihren Anwälten ge-
habt. Jeder hätte vor dem Ermittlungsrich-
ter von den Misshandlung und den Folte-
rungen berichtet und eine medizinische 
Untersuchung verlangt. In allen drei Fällen 
wurden die Beschwerdeführer aktiv durch 
die Richter oder durch Sicherheitsbeamte 
daran gehindert, ihre Aussagen zu machen 
und ihre Vorwürfe vorzubringen, die letzt-
lich ignoriert wurden.126 Die medizinischen 
Untersuchungen wurden verweigert mit 
der Begründung, es wären keine sichtbaren 
Folterspuren vorhanden127 oder der Be-
schwerdeführer hätte von der Möglichkeit 
einer solchen Untersuchung während der 
Haft – von der dieser aber nicht informiert 
worden war – Gebrauch gemacht.128 

 

cc. Beschwerden wegen der Verletzung von 
Art. 13 

Art. 13 verpflichtet die Vertragsstaaten, 
dafür Sorge zu tragen, dass  

„jeder, der behauptet, er sei in einem der Ho-
heitsgewalt des betreffenden Staates unterste-
henden Gebiet gefoltert worden, das Recht auf 
Anrufung der zuständigen Behörden und auf 
umgehende unparteiische Prüfung seines Falles 
durch diese Behörden hat. […]“ 

Art. 13 nimmt eine Doppelfunktion im Sys-
tem des Übereinkommens ein: Zum einen 
verpflichtet Art. 13 die Vertragsstaaten zur 
effektiven Prävention von Folter und ande-
ren Schlechtbehandlungen durch Ermitt-
lungen von Amts wegen. Die Amtsermitt-
lungspflicht zeigt sich zum Beispiel darin, 
dass eine formelle Beschwerde des Opfers 
keine Voraussetzung für die Ermittlungs-
pflicht der Vertragsstaaten darstellt. Für 
die Untersuchungspflicht von Amts wegen 
genügt, dass die Behörden von dem Opfer 
über die Vorfälle in Kenntnis gesetzt wer-

                                                      
126  Dhaou Belgacem Thabit ./. Tunesien (Fn. 122), Nr. 

2.1ff., 9.1ff.; Imed Abdelli ./. Tunesien (Fn. 97), Nr. 
2.1ff., 9.1ff.; Bouabdallah Ltaief ./. Tunesien (Fn. 
97), Nr. 2.1ff., 9.1ff. 

127  Bouabdallah Ltaief ./. Tunesien (Fn. 97), Nr. 10.7. 

128  Dhaou Belgacem Thabit ./. Tunesien (Fn. 122), Nr. 
10.7. 

den. Insofern unterscheidet sich Art. 13 
nicht von Art. 12.129  

Dies machte der Ausschuss zum Beispiel in 
Encarnación Blanco Abad ./. Spanien deutlich. 
Spanien hatte vorgebracht, dass die Be-
schwerdeführerin zu keinem Zeitpunkt der 
Ermittlungen eine formelle Beschwerde 
vorgebracht oder in sonstiger Weise zur 
Beweisaufnahme beigetragen habe.130 Der 
Ausschuss erklärte, dass es ausreiche, 
wenn das vermeintliche Opfer die Fakten 
des Falles einer staatlichen Stelle unterbrei-
tet. Dies müsse der Vertragsstaat als un-
missverständlichen Willen des vermeintli-
chen Opfers verstehen, dass der Vorfall 
umgehend und unparteiisch untersucht 
werden soll.131 

Zum anderen konkretisiert Art. 13 das 
Recht der Opfer von Folterungen oder an-
deren Schlechtbehandlungen auf Wieder-
gutmachung und eine einklagbare gerechte 
und angemessene Entschädigung im Sinne 
von Art. 14 beziehungsweise garantiert die 
Sicherung hiervon.132 Art. 13 gewährt Fol-
teropfern einen effektiven Rechtsbehelf, 
mit dem sie die Fakten des Falles klären 
lassen können.133 Mit diesem Rechtsbehelf 
können sie sicherstellen, dass die Täter zur 
Rechenschaft gezogen werden, und den 
Anfang setzen für weitere Entschädi-

                                                      
129  Wie oben dargestellt hat der Ausschuss mehr-

fach entschieden, dass die Angaben des Opfers 
einen hinreichenden Grund im Sinne von Art. 
12 darstellen, um Untersuchungen durchzufüh-
ren. 

130  Encarnación Blanco Abad ./. Spanien (Fn. 96), Nr. 
6.2. 

131  Ebd., 8.6. Bestätigt in Dhaou Belgacem Thabit ./. 
Tunesien (Fn. 122), Nr. 10.6; Imed Abdelli ./. Tune-
sien (Fn. 97), Nr. 10.6; Bouabdallah Ltaief ./. Tune-
sien (Fn. 97), Nr. 10.6. 

132  Vgl. hierzu unten unter IV.5. 

133  In diesem Sinne ist es auch, dass Art. 13 S. 2 
vorschreibt, dass Vorkehrungen zu treffen sind, 
„um sicherzustellen, dass der Beschwerdeführer und 
die Zeugen vor jeder Misshandlung oder Einschüch-
terung wegen ihrer Beschwerde oder ihrer Aussagen 
geschützt sind.“ 
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gungsansprüche.134 Art. 13 und Art. 14 ste-
hen daher im engen Zusammenhang.135 

In Hajrizi Dzemajl et al. ./. Serbien-
Montenegro stellte der Ausschuss unter an-
derem deswegen eine Verletzung von Art. 
13 fest, weil der Ermittlungsrichter es wäh-
rend des Ermittlungsverfahrens unterlas-
sen hatte, die Beschwerdeführer über ihre 
Rechte aufzuklären für den Fall, dass die 
Staatsanwaltschaft die Anklage fallen las-
sen würde. Darüber hinaus unterließ er es 
rechtswidrig, die Beschwerdeführer von 
der Einstellung des Verfahrens wegen 
Mangel an Beweisen in Kenntnis zu setzen. 
Aus diesen Gründen war es den Be-
schwerdeführern nicht möglich, ihr Recht 
in Anspruch zu nehmen und die Weiter-
führung der Ermittlungen zu erwirken.136  

In Dhaou Belgacem Thabit ./. Tunesien, Imed 
Abdelli ./. Tunesien und Bouabdallah Ltaief ./. 
Tunesien sah der Ausschuss eine Verlet-
zung des Rechts der Beschwerdeführer aus 
Art. 13 darin, dass ihnen die Behörden und 
Gerichte medizinische Gutachten verwei-
gert hatten, was den Beschwerdeführern 
dann als fehlende Voraussetzung für die 
formelle Einleitung eines Untersuchungs-
verfahrens vorgehalten wurde.137 

 

                                                      
134  Nowak/McArthur (Fn. 8), Art. 13, Rn. 4. In Radi-

voje Ristic ./. Jugoslawien (Fn. 104) hatte der Aus-
schuss erklärt, dass es ohne ein ordnungsgemä-
ßes Ermittlungsverfahren im Sinne von Art. 13 
nicht möglich sei, festzustellen, ob das Recht 
des Opfers oder seiner Familie auf Wiedergut-
machung im Sinne von Art. 14 verletzt wurde. 
Daher drängte der Ausschuss den Vertrags-
staat, die erforderlichen Untersuchungen ohne 
weitere Verzögerung durchzuführen, ohne da-
bei eine Verletzung von Art. 14 festzustellen, 
Nr. 9.9. 

135  Ebd., Art. 14, Rn. 1. 

136  Hajrizi Dzemajl et al. ./. Serbien-Montenegro (Fn. 
89), Nr. 9.5. Vgl. auch Dragan Dimitrijevic ./. Ser-
bien-Montenegro (Fn. 18), Nr. 5.4; Jovica Dimitrov 
./. Serbien-Montenegro (Fn. 22), Nr. 7.2; Danilo 
Dimitrijevic ./. Serbien-Montenegro (Fn. 22), Nr. 
7.3; Ali Ben Salem ./. Tunesien (Fn. 23), Nr. 16.7; 
Saadia Ali ./. Tunesien (Fn. 32), Nr. 15.7. 

137  Dhaou Belgacem Thabit ./. Tunesien (Fn. 122), Nr. 
10.7; Imed Abdelli ./. Tunesien (Fn. 97), Nr. 10.7; 
Bouabdallah Ltaief ./. Tunesien (Fn. 97), Nr. 10.7. 

4.  Die Wiedergutmachungs- und Ent-
schädigungspflichten gemäß Art. 14138 

Art. 14 befasst sich im Gegensatz zu den 
anderen Vorschriften des Übereinkom-
mens, die entweder die strafrechtliche Ver-
folgung von Folterern oder die Prävention 
von Folter und anderen Schlechtbehand-
lungen zum Gegenstand haben, vornehm-
lich mit dem Recht von Opfern von Folte-
rungen und Misshandlungen sowie ihren 
Familienangehörigen auf „Wiedergutma-
chung […] und […] auf gerechte und angemes-
sene Entschädigung einschließlich der Mittel 
für eine möglichst vollständige Rehabilitati-
on“.139 

In Kepa Urra Guridi ./. Spanien hatte der 
Ausschuss zum ersten Mal die Reichweite 
der Wiedergutmachungspflicht der Ver-
tragsstaaten konkretisiert. In dieser Be-
schwerde hatte der Beschwerdeführer be-
klagt, dass die Begnadigung seiner Folterer 
sein Recht auf Wiedergutmachung aus Art. 
14 verletzt hätte.140 Dem widersprach Spa-
nien, denn der Beschwerdeführer hätte 
schließlich eine finanzielle Entschädigung 
erhalten.141 Der Ausschuss erklärte jedoch, 
dass eine bloß finanzielle Entschädigung 
des Folteropfers nicht ausreiche, um die 
Pflichten aus Art. 14 zu erfüllen. Zusätzlich 
zu einer gerechten und angemessenen Ent-
schädigung verlange Art. 14 die Wieder-
gutmachung, was unter anderem Restituti-
on, Schadensersatz sowie die Rehabilitati-
on des Opfers bedeute, aber auch Maß-
nahmen umfasse, die sicherstellen, dass 
solche Verstöße nicht wiederholt wer-
den.142 Insofern hat auch Art. 14 ein prä-
ventives Element.   

Der Ausschuss führte zum Umfang der 
Wiedergutmachungspflichten in Art. 14 in 

                                                      
138  Kepa Urra Guridi ./. Spanien (Fn. 43). 

139  Nowak/McArthur (Fn. 8), Art. 14, Rn. 1. 

140  Kepa Urra Guridi ./. Spanien (Fn. 43), Nr. 3.3. 
Zum Sachverhalt vgl. oben IV.2.a). 

141  Ebd., Nr. 4.3. 

142  Ebd., Nr. 6.8. Bestätigt in Ali Ben Salem ./. 
Tunesein (Fn. 43), Nr. 16.8. Vgl. ebenfalls Saadia 
Ali ./. Tunesien (Fn. 32), Nr. 15.8; Fatiha Sahli für 
Djilali Hanafi ./. Algerien (Fn. 35), Nr. 9.7.  
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Ali Ben Salem ./. Tunesien weiter aus, dass 
Vertragsstaaten sicherstellen müssen, dass 
Opfer von Folterungen und Misshandlun-
gen ihr Recht auf Wiedergutmachung auch 
einfordern können. Die Verweigerung ei-
nes ordnungsgemäßen Untersuchungsver-
fahrens – worin der Ausschuss schon eine 
Verletzung des Rechts aus Art. 13 sah – 
hätte im vorliegenden Fall daher den Be-
schwerdeführer auch in seinem Recht auf 
Wiedergutmachung gemäß Art. 14 ver-
letzt.143 Hier wird erneut der enge Zusam-
menhang zwischen Art. 13 und 14 deutlich. 

In seiner 46. Session vom 9. Mai bis 3. Juni 
2011 veröffentlichte der Ausschuss den 
Entwurf einer Allgemeinen Bemerkung zu 
Art. 14, welcher derzeit auf der Homepage 
des Ausschuss zugänglich ist und bis zum 
15. September kommentiert werden konn-
te.144 Darin erklärt der Ausschuss ausführ-
lich die Reichweite der Pflichten aus Art. 14 
und definiert die einzelnen Elemente sowie 
Voraussetzungen. Er bestätigt seine neue 
Rechtsauffassung, dass Art. 14 nicht nur 
für Folteropfer gilt, sondern auch für Opfer 
anderer Schlechtbehandlungen.145 Weiter-
hin erklärt er, dass die Wiedergutma-
chungspflichten der Vertragsstaaten so-
wohl materieller wie auch prozessualer 
Natur sind.146 Im Bezug auf die materiellen 
Pflichten verweist er auf die Elemente der 
Wiedergutmachung, die er in seiner 
Spruchpraxis identifiziert hat, nämlich un-
ter anderem Entschädigung, Rehabilitation, 
aber auch die Genugtuung sowie das Recht 
auf Wahrheit.147 Bezüglich der Genugtuung 
und des Rechts auf Wahrheit unterstreicht 

                                                      
143  Ali Ben Salem ./. Tunesien (Fn. 43), Nr. 16.8. Vgl. 

ebenfalls Saadia Ali ./. Tunesien (Fn. 32), Nr. 15.8; 
Fatiha Sahli für Djilali Hanafi ./. Algerien (Fn. 35), 
Nr. 9.7.  

144  Working Document on Article 14 for Com-
ments, Convention against Torture and other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Pu-
nishment, zu finden unter: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/ 

 comments_article14.htm. 
145  Ebd., Nr. 1. 

146  Ebd., Nr. 5. 

147  Ebd., Nr. 6ff. 

der Ausschuss die Bedeutung der Pflichten 
aus Art. 12 und 13 und erklärt die Erfül-
lung dieser Vorschriften als Teil der Pflich-
ten aus Art. 14.148   

Zu den prozessualen Pflichten zählt der 
Ausschuss unter anderem legislative Maß-
nahmen zur Umsetzung der Pflichten aus 
den Art. 2 und 4 und betont, dass die Kri-
minalisierung und Bestrafung von Folte-
rungen und Misshandlungen ein Erforder-
nis dafür sei, dass das Recht von Opfern 
solcher Handlungen auf Wiedergutma-
chung volle Wirkung entfaltet.149 Darüber 
hinaus müssen Vertragsstaaten effektive 
Rechtsbehelfe schaffen und den Zugang zu 
ihnen garantieren, damit Opfer von Folte-
rungen und Misshandlungen ihre Rechte 
unter Art. 14 einfordern können. Auch an 
dieser Stelle betont der Ausschuss die Be-
deutung der Umsetzung der Pflichten aus 
Art. 12 und 13.  

Insgesamt lässt sich anhand des Entwurfs 
erkennen, dass die Allgemeine Bemerkung 
zu Art. 14 ein nützliches Instrument für die 
Vertragsstaaten bei der Umsetzung ihrer 
Pflichten aus dem Übereinkommen darstel-
len und zum verbesserten Schutz vor Folter 
und anderen Schlechtbehandlungen sowie 
zur Verbesserung der Rechte von Opfern 
solcher Handlungen beitragen wird. 

 

V. Fazit 

Auch wenn sich bislang immer noch die 
meisten Beschwerden gegen die Verlet-
zung des Refoulementverbots aus Art. 3150 
richten und sich dies in absehbarer Zeit 
auch nicht ändern wird, so zeichnet sich 
dennoch eine gewisse Spruchpraxis und 
Standardsetzung bezüglich der anderen 
Vorschriften des Übereinkommens durch 
den Ausschuss ab. Dies zeigt sich nicht 
zuletzt an der Verabschiedung der Allge-
meinen Bemerkung zu Art. 2 sowie insbe-
sondere an der geplanten Verabschiedung 
der Allgemeinen Bemerkung zu Art. 14, zu 

                                                      
148  Ebd., Nr. 15. 

149  Ebd., Nr. 17. 

150  Vgl. hierzu Kashgar (Fn. 6). 
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denen die Entscheidungen im Rahmen des 
Individualbeschwerdeverfahrens beigetra-
gen haben. Es lässt hoffen, dass diese Ent-
wicklungen einen positiven Einfluss auf 
die Vertragsstaaten nehmen werden, ihre 
Pflichten aus dem Übereinkommen besser 
umzusetzen, und die Bemühungen um die 
Bekämpfung von Folter und anderen 
Schlechtbehandlungen vorantreiben.   
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